
B UNDESM INISTER I U M 

FÜR SOZIALE SICHERHEIT UND GENERATIONEN 

Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1017 Wien 

GZ: 22.181/1-VI/B/12102 Wien, 28. Juni 2002 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die 
Herstellung und das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie die Werbung 
für Tabakerzeugnisse und den Nichtraucherschutz (Tabakgesetz) geändert wird 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen erlaubt sich, Ihnen 
mitzuteilen, dass der im Betreff genannte Gesetzesentwurf dem allgemeinen 
Begutachtungsverfahren zugeleitet worden ist. -

Als Ende der Begutachtungsfrist ist der 02. August 2002 festgelegt worden. 

In der Anlage dürfen Ihnen die Unterlagen in 25-facher Ausfertigung zur gefälligen 
Kenntnis und Weiterleitung an die Parlamentsklubs übermittelt werden. 

Beilagen 

Für die Richtigkeit~4... 
der Ausfertigung: (h J '-..... 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister 

HRABCIK 

Abteilung VI/B/12, Auskunft: Mag. Alice Schogger, DW 4432 
A-1030 Wien, Radetzkystraße 2, Tel +43 1 711 00, FAX: +43 1 711 004385, DVR.: 0017001 
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RlCHUINIE 2001/37!EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 5. Juni 2001 

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschrifren der Mitgliedstaaten über die Herstel­
lung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen 

D/\S F.UROPAISCHE PARL\MENT UND DF.R R,\T DER 
EUROpAISCHI:N UNION -

gestüt7.! auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, in~hesondcre auf die Artikel 95 und 133. 

auf Vorschlag der Kommission ('). 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus<;es (i), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ('), 

gemäß dem Verfahrl'n des Artikel.~ 251 des Vertrag~ (.). 
aU(lIrund des vom Vermilliungsausschus., am 5. April 2001 
gehilligten gcmeimaml'n Entwurfs. 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(I) 

(2) 

P) 

(4) 

Die Richtlinie R9/622/EWG des Rates vom 13. 
Novemher 1989 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwahungsvorschriften der Mitgliedstaaten üher die 
Etikettierung von Tahakerzeugnissen sowie zum Verhot 
hestimmter Tahake zum oralen Gehrauch (') ist durch 
die RicInlinie 92f41JEWG des Rates (,.) in wesentlichen 
Punkten geändert worden. Da weitere Änderungen jener 
Richtlinie und der Richtlinie 90/239/EWG dc.~ Rates 
vom 17. Mai 1990 7.ur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten üher den 
höchstzulässigen Teergehah VOll Zi~arctten Cl erforder­
lich sind. sollten die genannten Richtlinien aus Gründen 
deI' Klarheit neu gefasst werden. 

Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied­
staaten für die Herstellung. die Aufmachung und den 
Verkauf von Tahaker7.eugnissen unterscheiden sich noch 
wesentlich und hl.'hindern dadurch das Funktionieren des 
Binnenmarktes. 

Diese Handelshemmnisse sollten heseitigt werden: w 
diesem Zweck sollten die Vorschriften für die Herstel­
lung. die Aufmachung und den Verkauf von Tahaker-
7.eugnissen angeglichen werden. Es oleiht den Mitglied­
staaten jedoch üherlassen, unter hestimmten Vorausset­
wngen als notwendig erachtete Mal\nahmen 7.U treffen. 
um den Gesundheilsschutz des Einzelnen zu gewähr­
leisten. 

Gemäl~ Artikel 95 Ahsatz 3 des Vertrags sollte in den 
Bereichen Gesundheit. Sicherheit, Umweltschut7. und 
Verhraucherschutz von einem hohen Schutzniveau 

(') ARI. ( 150 E vom 1O.5.2()()O. S. 4 J. und ABI. C 117 F. VI)m 

2K.lI.2000. S. 177. 
f) ABI. C 140 vom 111, ~.2()IIO, S. 24. 
(') ABI. C 22(; vom lUUOOl1. S. 5. 
(') Slellungnahme des Eucopiibchen Parlaments vom 14, Juni 2000 

(ABI. C 67 vom l.LlO01. S. ISO). Gemein~amer Standpunkt de, 
Rafes vom n Juli 2000 (AR I. C 100 vnm 20.10.2000, S, 49) und 
Beschluss des EuropJI.'chen Parlaments vom 1 J. Dezcmher :WOO 
(noch nicht im .... l11tsnl<1II veröffentlicht). Res(hl\ls~ des Europ;ii~(hen 
Parl,mlems vom I S, Mai 2001 lind Reschluss des Rates vom 14. 
Mai 2[lOI. 

(', AR!, I. 3>9 \'001 li 12.1989. S. J. 
(,,) I\BI. \. 158 vom 11.6.1992. S. 30, 
Cl ABI. L 1 37 vom 10. U 990. S. H., 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

ausgegangen werden. und dahei sind inshesondere alle 
auf wissenschaftliche Ergehnisse gestützten neuen 
Entwicklungen zu herücksichtigen. Angesichts deT 
hesonders !>chädlichen Wirkungen des Tahaks sollte dem 
Gesundheitsschutz in diesem Zusammenhang Vorr,m~ 
eingeräumt werden. 

Mit der Richtlinie 90/23?!EWG wurden mit Wirkun~ 
vom 31. Dezemher 1992 hüchstwlässige Teergehahe 
für in den Mitgliedstaaten vermarktete Zigaretten festge. 
legt. Die karzinogene Wirkung des Teers macht es 
notwendig. den Teergehalt der Zigaretten weiter zu 
verringern. 

Mit der Richtlinie 89/622!EWG wurde festgelegt. dass 
die Verpackungen aller Tahakerzeugnisse einen allge· 
meinen Warnhinweis und Zigaretten darüher hinaus 
zusätzliche Warnhinweise tragen müssen. Das Erfor­
dernis der zusätzlichen Warnhinweise wurde ah 1992 
auf andere Tahakerzeugnisse ausgedehnt. 

Einige Mitgliedstaaten hahen angekündigt. dass sie, falls 
auf Gemeinschaftsehene keine Maßnahmen 7.lIf Fcstle. 
gung des höchstzulässigen Kohlenmonoxidgehalts für 
Zigaretten erlassen werden, entsprechende Maf<nahmen 
auf nationaler Ehene erlassen werden. Es ist damit zu 
rechnen, dass die unterschiedlichen Bestimmungen für 
den Kohlenmonoxidgehalt zu Handclshemmnissen 
führen und somit das reihungslose Funktionieren de~ 
Binnenmarktes hehindern. Ferner erzeugen Zigaretten 
nachweislich Mengen von Kohlenmonoxid. die die 
menschliche Gesundheit gefährden und zu Herzkrank­
heiten und anderen Erkrankungen heitragen können. 

Bei einer Revision des ordnungspolitischen Rahmens 
müssen die auf Beweise gestützten Behauptungen üher 
Tahakerzeugnisst' hewt'rter werden. die als Erzeugni;e;st' 
mit .. geringerem Risiko« entwickelt h7.w. vermarktet 
werden nzw. von denen die Hersteller hehaupten. das.~ 
sie weniger schädlich seien. 

Es nestchen Unterschiede zwischen den Rechts- und 
Verwaltungsvorschriflen der Mitgliedstaaten üner die 
Begrenwng des höchstzuläSSigen Nikotingehalts von 
Zigareuen. Diese Unterschiede können 7.U HandeIs­
hemmnissen führen und somit das reinungslose Funktio­
nieren des Binnenmarktes hchindern. Die Milgliedstaaten 
und wissenschaftliche Einrichtungen hahen spezifische 
Fragen zur öffentlichen Gesundheit in diesem Bereich 
aufgeworfen. der hereits zuvor Gegenstand von Harn1o­
nisierungsmaßnahmen war. und die Kommission hat 
diese Fragen geprüft. 
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(10) Diese Hindernisse sollten daher beseitigt werden. Zu 
diesem Zweck sollten das lnverkehrhringen. die 
Vermarktung und die Herstellung von Zigaretten 
gemeinsamen Regeln nicht nur hinsichtlich des Teerge­
halts. sondern auch hinsichllich des höchstzulässigen 
NikOlin- und Kohlenmonoxidgehalts unterworfen 
werden. 

(11) Diese Richtlinie berührt auch Tahakerzeugnisse. die aus 
der Europäischen Gemeinschaft ausgeführt werden. Die 
Ausfuhrregclung ist Teil der gemeinsamen Handelspo­
litik. Nach Artikel 152 Absatz 1 des Vertrags und gemäß 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften gelten die Erfordernisse des Gesund­
heitsschutzes als Bestandteil der anderen Gemeinschafts­
politiken. Es sollten Bestimmungen erlassen werden. mit 
denen gewährleistet wird. das.~ die Vorschriften des 
Binnenmarktc:o; nicht unterlaufen werden. 

(12) Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten unheschadet 
der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für die 
Verwendung und Etikeuierung genetisch veränderter 
Organismen. 

(13) Die Festlegung international anwendharer Normen für 
Tahakerzeugnisse ist auch Gegenstand von Verhand­
lungen üher ein Rahmenühereinkommen der WeItge­
sundheitsorganisation zur Eindämmung des Tahakkon­
sums. 

(14) Für die Messung des Teer-. Nikotin- und Kohlenmono­
xidgehalts von Zigaretten sollte auf die ISO-Normen 
4387. 10315 und 8454 Bezug genommen werden. da 
es sich hierhei um die einzigen international aner­
kannten einschlägigen Normen handelt. wohei davon 
au~gegangen wird. dass zukünftige Forschung und tech­
nischer Fortschritt. die zu fürdern sind. es ermüglichen 
dürften. präzi~erc und zuverlässigere Verfahren für die 
Messung der Gehaltswerte von Zigaretten zu entwickeln 
und anzuwenden sowie auch Mes~verfahren für die 
anderen Tahakerzeugnisse zu entwickeln. 

(15) Außer für Teer. Nikotin und Kohlenmonoxid giht es 
keine international vereinharten Normen oder Tests zur 
Messung und Bewertung des Gehalts der Rauchinhahs­
stoffe von Zigaretten. Es sollte daher in Ahsprache mit 
der Internationalen Normungsorganisation ISO ein 
Verfahren zur Entwicklung solcher Normen eingefühl1 
werden. 

(16) Mit der Rkhtlinie 90j239/EWG wurde Griechenland 
aufgrund hesonderer sozioökonomischer Schwierig­
keiten eine Ausnahmeregelung hei den Stichtagen für die 
Anwendung der Teergehalthüchstwerte eingeräumt. 
Dic.~e Ausnahmeregelung sollte für die vorgesehene 
Dauer aufrechterhalten werden. 

(17) Für die Anwendung der Teer-. Nikotin- und Kohlenmo­
noxidhüchstgehahe auf exportierte Zigarellen sollten 
Ühergangsregclungen gelten. um eine längere Zeitspanne 
für die Anderung der Produktspczifikationen zu 
gewähren und die Erarheittlng international vereinharter 
Normen 7.U ermöglichen. 

(18) Auch für andere Bestimmungen dieser Richtlinie sollten 
Uhergangszeiten gehen. um die erforderlichen Ände­
rungen heim Produktionsahlauf und heim Ahsatz der 
Lagerbestände, inshesondere von anderen Erzeugnissen 

als Zigaretten. zu ermöglichen. Die Verwendung nicht 
ahlösharer Etiketten sollte gestattet werden. um die 
Einführung der Etiketlierungsanforderungen dieser 
Richtlinie zu erleichtern. 

(19) Die Darstellung der Warnhinweise und der SchadslOffan· 
gahen ist in den einzelnen Mitgliedstaaten nach wie vor 
unterschiedlich. was dazu führen kann. dass die Verhrau· 
eher in einem Mitgliedstaat besser üher die Gefahren des 
Tahaks informiert sind als in einem anderen. Diest 
Unterschiede sind nicht hinnehmbar und können zu 
Handelshemmnissen führen und das Funktionieren des 
Binnenmarktes für Tahakerzeugnisse hehindern: sie 
sollten daher beseitigt werden. Hierzu ist es erforderlich. 
die hestehenden Rechtsvorschriften umer Gewährlei~ 
lung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus nachdrück­
licher und klarer zu gestalten. 

(20) Es sollte eine Kennzeichnung der Tabakerzeugnischa~en 
vorgeschriehen werden. mit der die Erzeugnisse im 
Hinhlick auf die Üherwachung der Einhaltung dieser 
Richtlinie zurückverfolgt werden können. 

(21) Die direkten und indirekten .~cnioökon(}mischen Kosten 
der aktiven und passiven Tahakaufnahme sollten in 
Zusammenhang mit den entsprechenden Gemeinschafts­
programmen regelmäßig hewertet und veröffentlicht 
werden. 

(22) Hinsichtlich der hei der Herstellung der Tabakerzeug­
nisse verwendeten Inhalts- und Zusatzstoffe ist die Lage 
in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich. In einer 
Reihe von Mitgliedstaaten hestehen weder Rechtsvor­
schriften noch freiwillige Ahsprachen über diese Stoffe. 
Mehrere Mitgliedstaaten, in denen es solche Rechtsvor­
schriften oder freiwilligen Ahsprachen giht. erhalten von 
den Tahakherstellern keine nach Tabakmarke aufge­
schlüsselten Angahen üher die Mengenanteile solcher 
Inhalts- und Zusatzstoffe in den einzelnen Tahakerzeug­
nissen. Die einschlägigen Maßnahmen sollten einander 
angenähert werden. wodurch die Transparenz auf 
diesem Gehiet verhessert wird. 

(23) Die unzureichende Information sowie das Fehlen toxiko­
logischer Daten machen es den zuständigen Behörden in 
den Mitgliedstaaten unmöglich. die Toxizität und die 
Gesundheitsrisiken der Tahakerzeugnisse für den 
Verhraucher aussagekräftig zu ernlitteln. Dies ist mit I.kr 
Pflicht der Gemeinschaft unvereinhar. für ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau zu sorgen. 

124) Die Mitgliedstaatcn sollten in der Lage sein. strengere 
Regeln in Bezug auf Tahakerzeugnisse zu erlassen. die 
sie zum Schutz der öffentlichen Gesundheit für erforder­
lich erachten. soweit die Vorschriften dieser Richtlinie 
nicht herührt und die Bestimmungen des Vertrags einge­
halten werden. 

(25) Bis zur Erstellung der in Artikel 12 genannten gemein­
samen Liste der Inhaltsstoffe können die Mitgliedstaaten 
das Verhot der Verwendung von Inhaltsstoffen vorsehen. 
die die süchtig machende Wirkung von Tahakerzeug­
nissen verstärken. da durch die Verwendung solcher 
Inhaltsstoffe die in dieser Richtlinie festgelegten Grenzen 
für den Nikotingehalt unterlaufen werden könnten. 
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(26) Tahakerzeugnisse enthalten und emittieren hei Verbren­
nung nachweislich viele Schadstoffe und hekannte 
gesundheitsschädigende Karz.inogene. Ferner ist in den 
letzten Jahren nachgewiesen worden, das.~ inshesondere 
ungehorene Kinder und Säuglinge durch Passivr,iUchen 
gefährdet wen.len und dass hei Personen. die TahakrilUch 
einatmen. Erkrankungen der Atemwege hervorgerufen 
oder verschlimmert werden können. Des Weiteren sind 
lW % der neuen Raucher in der (;emeinschaft weniger 
als 18 Jahre alt. Es sollte sichergestellt werden. dass die 
Produktinformationen so transparent wie möglich sind. 
wohei .l!lekhzeiti.1! sicherzmtcllen ist. dass die gewerhli­
ehen und geistigen Eigentumsrechte der Tahakhersteller 
angemessen hcrucksichtigt werden. 

(27) Die Verwendung von Begriffen wie "niedriger Teerge­
hah", .leicht". ..ullralcicht". ..mild~ sowie von Namen. 
Bildern sowie figurativen und anderen Zeichen auf den 
Verpackungen von Tahakcrzcugnisscn kann den 
Verhraucher zu der irrigen Annahme verleiten, dass 
diese Erzeugnisse weniger schädlich seien. und 7.U Ände­
rungen des Vertmluchs führen. Auch die Gewohnheiten 
und das Maß der Abhän.r:i~keit der Raucher und nicht 
nur der Gehah hestimmter Stoffe in dem Erzeugnis vor 
dem Verhrauch können das Ausmaf< der inhalierten 
Stoffe hestimmen. Dieser Umstand kommt in der 
Verwendung der genannten Produktheschreihungen 
nicht zum Ausdruck und kann somit zu einer Beein­
trächtigung der Etiketticrungsvorschriften nach dieser 
Richtlinie führen. Zur Gewährleistung des ordnungsge­
mäßen Funktionicrens des Binnenmarktes und ange­
sichts der Entwicklung vorgeschlagener internationaler 
Regelungen sollten auf Gemcinschaftsehene Maßnahmen 
zum Verhot einer solchen Verwendung getroffen 
werden. wohei für die Einführung dieser Regelung 
ausreichend Zeit zu gewähren ist. 

(2&} Mit der Richtlinie 8')/622/EWG wurde der Verkauf 
hestimmter Tahake zum oralen Gehrauch in den 
Mitgliedstaaten verhoten. Artikel 1 51 der Akte üher den 
Beitritt Osterreichs. Finnlands und Schwedens sicht für 
Schweden dic.~hezüglich jedoch eine Ausnahmeregclung 
zu der genannten Richtlinie vor. 

(29) Der wissenschaftliche und technische Fortschritt hei 
Tahakerzeugnissen erfordert eine regelmäl~ige Neuhe­
wertung der Bestimmungen dieser Richtlinie und ihrer 
Anwendung in den Mitgliedstaaten. Zu diesem Zweck ist 
ein Verfahren vor7.usehen. nach dem die Kommission 
auf der Grundlage wissenschaftlicher lind technischer 
Informationen regelmiH~ig Bericht erstattet. In diesem 
Zusammenhang sollten einige Informationen mir heson­
derer Aufmerksamkeit geprüft werden. 

(30) Hinsichtlich der Festlegung der Höchstgehalte sollte zum 
einen geprüft werden. oh die fest.l!c1egten Hüchstgehalte 
später gcsenkt werden sollten. lind inshesondere. wie sie 
- wenn lihcrhaupt - miteinander zusammenhängen: 
zum anderen sollte die Entwicklung von entsprechenden 
Normen für andere Er7.cugnisse als Zigaretten. insheson­
dere Tahak zum Selhstfertigcl1 von Zigaretren. geprüft 
werden. 

(31) Für andere Tahakerzeugnisse als Zigaretten müssen auf 
Gemeinschaftsehcne Normcn und Messmcthoden 
entwickelt werden, und dic Kommission sollte deshalh 
ersucht werdcn, entsprechende Vorschläge zu unter­
hreiten. 

(32\ In Bezug auf die übrigen Inhaltsstoffe, zu denen die 
Zusatzstoffe gehören, sollte im Hinhlick auf eine spätere 
Harmonisierung die Erstellung einer gemeinsamen Liste 
geprüft werden. 

(B) Der Umfang des Binnenmarktes für Tahakerzeugnisse 
und die wachsende Tendenz der Tahakhersteller. die 
Produktion für den gesamten Bereich der Gemeinschaft 
in nur wenigen Produktionsanlagen in den Mitglied­
staaten zu konzentrieren. erfordert es, auf gemeinschaft­
licher Ehene stall auf nationaler Ehcne ge'ietzlichc 
MaE:nahmen zu treffen, die ein reihungsloses Funktio­
nieren des Binnenmarktes für Tahakerzeugnisse 
er/auhen. 

P4\ Das Funktionieren der gemeinsamen Marktorganisation 
für Rohtahak soll Gegenstand eines Berichts der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
im Jahr 2002 sein (I). Die Kommission hat darauf hinge­
wiesen. dass in diesem Bericht auch die Frage der Einhe­
z.iehung von Erwägungen hinsichtlich der Gesundheit 
der Bevölkerung - einschließlich der in dieser Richtlinie 
festgelegten Normen - in andere Gemeinschaftspoli­
tiken. wie in Artikel 152 des Venrags gefordert. geprüft 
werden wird. 

(35) Für die Durchführung dieser Richtlinie sollten Fristen 
festgelegt werden, die einerseits die möglichst effiziente 
Vollendung des mit der Richtlinie 90/239/EWG hegon­
nenen Umstellungsprozesses ermöglichen und anderer­
seits den Verhrauchem und Herstellern die Möglichkeit 
gehen. sich auf Erzeugnisse mit einem niedrigeren Teer-, 
Nikotin- und Kohlenmonoxidgehah einzustellen. 

(36) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen 
Maßnahmen sollten gemäl< dem Beschluss 1999/46R/EG 
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali­
täten für die Ausühung dcr der Kommission ühertra­
genen Durchführungshefugnisse (2) erlassen werden. 

(7) Diese Richtlinie sollte die Fristen. innerhalh deren die 
Mitgliedstaaten die in Anhang rr aufgeführten Richtlinien 
umsetzen und zur Anwendung hringen müssen. unhe­
rührt lassen -

HABEN fOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Zweck 

Diese Richtlinie hezweckt die Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für den Teer-, 
Nikotin- und Kohlenmonoxidhöchstgehalt von Zigaretten, für 
die gesundheitsrelevamen Warn hinweise und sonstigen 
Angahen auf den Verpackungen von Tahakerzcugnissen sowie 
für hestimmte Maßnahmen, die die Inhahsstoffe und die 
Bezeichnungen von Tahakerzeugnissen hetreffen, wohei von 
einem hohen Gesundheitsschutzniveau ausgegangen wird. 

(') Artikel 20 der Verordnung (I:WGl NI'. 2075192 des Rafes vom ,0. 
lum 19?1 ilher die gemeimilme Marktorgilnb,uion für Rohl<1oak 
(ABI. L 215 vom 10.7.1992. S. 70) in der tassul1).! der Verordnung 
(EG) NI'. 16 ~6198 (!\RI. L 210 vom 2&.7.1998. S. 21). 

(1) ABI. L 11<4 vom 17.7.199<). S. n. 
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Artikel 2 

Definitionen 

Im Sinne dieser Richtlinie hezeichnel der Ausdruck 

1 ... Tahaker7.eugnisse" Erzeugnisse. die zum Rauchen. 
Schnupfen. Lutschen oder Kauen he~limmt sind. sofern sie 
ganz oder leilweise au~ Taoak ncslehen. und zwar unah­
hängig davon. oh der Tahak genlechnisch vcr'.indert ist oder 
nicht: 

2. .. TcerU das nikminfrcie trockene Rauchkondensat: 

3 ... Nikotin" die Nikotinalkaloide: 

4 ... Tahak zum oralen Gehrauch" alle zum oralen Gehrauch 
hestimmten Er7.eugnisse. die gam. oder teilweise aus Tahak 
bestehen. sei es in Form eines Pulvers oder feinkörnigen 
Granulats oder einer Komhination dieser Formen. insheson­
dere in Portionsheuteln nzw. porösen Beuteln. oder in einer 
Form. die an ein Lehensmittel erinnert. mit Ausnahme von 
Erzeugnissen. die zum Rauchen oder Kauen hestimmt sind: 

5. nInhaltsstofr" jeder hei der Herstellung oder Zuhereitung 
eines Tahakerzeugnisses verwendete und im Endprodukt. 
auch in veränderter Form. noch vorhandene Stoff oder 
Bestandteil einschließlich Papier. Filter. Druckerschwärze 
und Klehstoffe. jedoch mit Ausnahme des Tahakhlatts und 
anderer natürlicher oder nicht vcrarheiteter Teile der Tanak­
pflanze. 

Artikel 3 

Teer-. Nikolin- und Kohlenmonoxidhöchslgehah von 
Zigaretten 

(1) An dem l. Januar 2004 dürfen in den Mitgliedstaaten in 
den freien Verkehr genrachte. vermarktete oder hergestellte 
Zigaretten folgende Werte nicht üherschrciten: 

Teergehalt: 1 () mg je ZigareHc; 

Nikotingehalt: 1.0 mg je Zigarette: 

Kohlenmonoxidgehalt: I () mg je Zigarette. 

(2) In Anweichung von dem in Ahsatz I genannten Zeit­
punkt können die Mitgliedstaaten für Zigaretten. die in der 
Europäischen Gemeinschaft hergestellt. aher aus der Europä­
ischen Gemeinschaft exportiert werden. die in diesem Artikel 
genannlen Höchstgehalte ah 1. Januar ZOO 5 anwenden. müssen 
dies aher auf jeden Fall spätestens ah 1. Januar 2007 [Un. 

(3) Für im Gehici der Hellenischen Repuhlik hergestellte und 
vermarktete Zigarellen gilt tier in Ahsatz I genannte Teer­
höchstgehall im Rahmen eincr vorühergehcmlen Ausnahmere­
gclung erst an dem 1. Januar Z007. 

Artikel 4 

Messverfahren 

(1) Der Teer-. NikOlin- und Kohlenmonoxidgehalt von Ziga­
retten wird nei Teer nach der ISO-Norm 4387. hei NikOlin 
nach der ISO-Norm 10315 und hei Kohlenmonoxid nach der 
ISO-Norm 8454 gemessen. 

Die Genauigkeit der Angahen zum Teer- und Nikotingehalt auf 
den Packungen wird nach der ISO-Norm 8243 üoerprüft. 

(2) Die Prüfungen nach Absatz I werden von Prünaoors 
ausgeführt oder kontrolliert. die von den zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten zugelassen wurden und von ihnen üher­
wacht werden. 

Die Mitgliedstaaten ühermitteln der Kommission his zum 30. 
Septemher 200Z sowie hei jeder Anderung die Liste der zuge­
lassenen Lahors unter Angahe der verwendeten Zulassungskri­
terien und der UhelWachungsmodalitäten. 

(3) Die Mitgliedstaaten künnen auRerdem von den Tahak­
herstellern oder -importeuren verlangen. weitere von oen 
zuständigen nationalen Behörden vorgeschriehene Prüfungen 
durchzuführen. um den Gehalt an anderen. aus ihren Tahak­
produkten erzeugten Stoffen rür jede einzelne Tahakmarke und 
-art sowie die gesundheitlichen Auswirkungen dieser anderen 
Stoffe. unter anderem unter Berücksichtigung ihres Suchtpoten­
zials. zu hewerten. Die Mitgliedstaaten können auch verlangen. 
dass die Prüfungen in zugelassenen Lahors nach Ahsatz 2 
ausgeführt oder kontrolliert werden. 

(4) Die Ergehnisse der nach Ahsatz 3 durchgeführten 
Prüfungen werden den zuständigen nationalen Behörden auf 
Jahreshasis vorgelegt. Die Mitgliedstaaten können in den Fällen. 
in denen die Produktspezifikationen sich nicht geändert hahen. 
eine weniger häufige Mitteilung der Prüfungsergehnisse 
vorsehen. Die Mitgliedstaaten sind von Anderungen hei diesen 
Produktspezifikationen zu unterrichten. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür. dass die gemäß diesem 
Artikel mitgeteilten Angahen zur Unterrichtung der Verhrau­
cher mit allen geeigneten Mitteln verhreitet werden. wobei 
gegehenenfalls der Vertraulichkeit von Informationen. die ein 
Geschäftsgeheimnis darstellen. Rechnung getragen wird. 

(5) Die Mitgliedstaaten teilen jährlich alle nach diesem 
Artikel vorgelegten Angahen und Informationen der Kommis­
sion mit. die sie hei der Erstellung des in Artikel 11 genannten 
Berichts herücksichtige 

Artikel 5 

Etikettierung 

(t) Der nach Artikel 4 gemessene Teer-. Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalt von Zigaretten ist auf einer Schmalseite 
der Zigarettenpackung in der hzw. den Amtssprachen des 
Mitgliedstaats aufzudrucken. in dem das Er7.eugnis in den 
Verkehr gehracht wird. und diese Angahen müssen mindesten~ 
10 % der hetrerfenden Fläche einnehmen. 

Dieser Prozentsatz erhöht sich bei Mitgliedstaaten mit zwei 
Amtssprachen auf 1 Z % und hei solchen mit drei Amtsspra­
chen auf 1 5 %. 

(Z) Alle Packungen von Tahakerzeugnissen. außer solchen 
zum oralen Gehrauch und sonstigen nicht zum Rauchen 
hestimmten Tahakerzeugnisscn. müssen die folgenden Warn­
hinweise tragen: 
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a) einen allgemeinen Warnhinweis: 

1. ~Rauchen ist tödlich-/ .. Rauchen kann tödlich sein: oder 

2 ... Rauchen fügt Ihnen und den Memchen in Ihrer Umge-
hung erheblichen Schaden zu: 

Die vorgenannten allgemeinen Warnhinwcise sind ahwech­
selnd so zu verwenden. dass sie regelmäßig auf den 
Packungen erscheinen. Diese Hinweise sind auf der am 
ehesten ins Auge fallenden Breitseite der Packung und auf 
jeder im Einzclhandelsverkauf des Erzeugnisses verwendeten 
Aul~nverpackung, ausgenommen durchsichtige zU.sätzliche 
Verpackungen. aufzudrucken: und 

h) einen ergäm.enden Warnhinwcis aus der Liste in Anhang I: 

Die vorgenannten ergänzenden Wamhinweise sind ahwech­
selnd so zu verwenden. dass sie n:gelmäl~ig auf den 
Packungen erscheinen. 

Dieser Hinweis ist auf der anderen am ehesten ins Auge 
fallenden Breitseitc der Packung und auf jeder im Einzclhan­
delsvcrkauf des Erzeugnisses verwendeten Aul~cnver­
packung. ausgenommen durchsichtige zusätzliche Verpa­
ckungen. aufzudrucken. 

Die Mitgliedstaaten künnen die Anordnung der Warnhinweisc 
auf diesen Flächen seihst bestimmen, um sprachlichen Erforder­
nissen gerecht zu werden. 

(3) Die Kommission erlässt. sohald dies machbar ist und auf 
jeden Fall spätestens am J1. Dezemher 2002. nach dem 
Verfahren des Artikels 10 Absatz 2 Vorschriften für die 
Verwendung von Farhfotografien oder anderen Ahhildungen 
zur Darstellung und Erklärung der gesundheitlichen Folgen des 
Rauchens. um sicherzustellen. dass die Binnenmarktbestim­
mungen nicht unterlaufen werden. 

Wenn Mitgliedstaaten ergänzende Wamhinweise in Form von 
Farhfotografien oder anderen Ahbildungen verlangen, müssen 
diese den vorstehend genannten Vorschriften entsprechen. 

(4) Tahaker7:eugnisse zum oralen Gehrauch .. mweit sie nach 
Artikel R vermarktet werden dürfen. und sonstige nicht zum 
Rauchen hestimmte Tahakerzeugnisse tragen folgenden Warn­
hinweis: 

nDieses Tahakrr7:eugnis kann Ihre Gesundheit .~dlädigen 
und macht ahhängig.u 

Der Warnhinweis ist auf der am ehesten ins Auge fallenden 
Breit.~cite der Packung und auf jeder im [;inzelhanddsverkauf 
des En.eugnisses verwendeten Au{~enverpackung. ausge­
nommen durchsichtige zusätzliche Verpackungen. auf7.U­
drucken. 

Die Mitgliedstaaten können die Anordnung der Warn hinweise 
auf diesen Flächen selbst hestimmen, um sprachlichen Erforder­
nissen gerecht zu werden. 

(5) Der allgemeine Warnhinweis nach Absatz 2 Buchstabe a) 
l'lZw. der Warnhinwcis für nicht zum Rauchen hestimmte 
Tahakerzeugnisse und Tahakerzeugnisse zum oralen Gehrauch 
nach Ahsatz 4 muss mindestens 30 % der AuRenfläche der 
entsprechenden Breitseite der Pa(kung de ... Tahakerzeugnisses 
einnehmen. auf der er aufgedruckt ist. Dieser Prozentsatz 
erhöht sich hei Mitgliedstaaten mit zwei Amtssprachen auf 
32 % und hei solchen mit drei Amtssprachen auf 35 %. Der 
zusätzliche Warnhinwei.~ nach Ahsatz 2 Buchstahe 11) muss 
mindestens 40 % der Außenfläche der entsprechenden Breit­
seite der Packung einnehmen. auf der er aufgedruckt ist. Dieser 
Prozentsatz erhöht sich hei Mitgliedstaatcn mit zwei Amtsspra-

chen auf 45 % und bei solchen mit drei Amtssprachen auf 
50 %. 

Bei Verpackungen von anderen Tahakerzeugnissen als Ziga­
retten, deren am ehesten ins Auge fallende Breitseite mehr ah 
75 cm I aufweist. müssen die in Absatz 2 genannten Warnhin· 
weise jedoch eine Fläche von mindestens 22,5 cm' auf jeder 
Breitseite einnehmen. Diese Fläche erhüht sich hei Mitglied­
staaten mit zwei Amtssprachen auf 24 cm! und hei solchen 
mit drei Amtssprachen auf 26.25 cm'. 

(n) Der Wortlaut der nach diesem Artikel erforderlichen 
Warnhinweise und Schadstoffangaben ist 

a) in Helvetica fett schwarz auf weißem Hintergrund aufzu­
drucken. Um sprachlichen Erfordernissen gerecht zu 
werden. können die Mitgliedstaaten die Punktgröl~e der 
Schrift seihst bestimmen. sofern die in ihren Rechtsvor­
schriften festgelegte Schriftgrüße den größtmöglichen Anteil 
der für den vorgeschriehenen Wortlaut zur Verfügun~ 
stehenden Fläche einnimmt: 

h) in Kleinschrift. mit Ausnahme des ersten Buchstahens des 
Hinweises und soweit nicht aus Gründen der Rechtschrei­
llung davon ahgewichen werden muss. aufzudrucken: 

c) auf der für den Wortlaut llestimmten Fläche parallel zur 
Oherkante der Packung zu zentrieren: 

d) hei anderen als den in Ahsatz 4 aufgeführten Erzeugnissen 
mit einem schwarzen Balken von mindestens > mm und 
höchstens 4 mm Breite zu umranden. der in keiner Weise 
die Lesbarkeit des Warnhinwcises oder der sonstigen 
Angaben heeinträchtigt: 

e) in der hzw. den Amtssprachen des Mitgliedstaats ahzu-
fassen. in dem das Erzeugnis in den Verkehr gehr.!cht wird. 

(7) Die nach diesem Artikel aufzudruckenden Hinweise 
dürfen nicht auf den Steuemanderolen der Packung angehracht 
werden. Sie sind unahlüshar aufzudrucken. müssen unver­
wischhar sein und dürfen nicht durch andere Angahen oder 
Bildzeichen oder heim Öffnen der Verpackung verdeckt. 
undeutlich gemacht oder getrennt werden. Bei anderen Tahak­
erzeugnissen als Zigarellcn dürfen die Hinweise mittels Aufkle­
hern au(~ehracht werden. sorern die~e nicht entfernt werden 
können. 

(8) Die Mitgliedstaaten können vorschreihen. dass zu den in 
den Absätzen 2 und 4 aufgeführten Warnhinweisen aul~erhalh 
der für diese vorgesehenen Umrandung die Behörde genannt 
wird. von der der Hinweis stammt. 

(9) Zur Sicherstellung der Identifizierung und Rückvcrfolg­
narkeit ist das Tanakcrzeugnis in angemessener Weise 7.U kenn­
zeichnen. und zwar durch Angane der Chargennummer oder 
durch eine entsprechende Kennzeichnung auf der Verpackungs­
einheit. die die Feststellung des Ortes und des Zeitpunkts der 
Herstellung ermöglicht. 

Die technischen Ma(~nahmen 7.ur Anwendung dieser Vorschrift 
werden nach dem Verfahren des Artikcl~ 10 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 6 

Weitere Produktinforrnationen 

(l) Die Mitgliedstaaten verpflichten die Hersteller und 
Importeure von Tabakerzeugni.~sen. ihnen eine na(h 
Markennamen und Art gegliederte Liste aller InhaltsMoffe. die 
hei der Herstellung dieser Tahakerzeugnisse verwendet werden. 
und ihrer Mengen zu ühermitteln. 
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Die~er Liste ist eine Erklärung heizufügen. in der die Gründe für 
die Hinzu(ügung der InhahsslOffe zu den Tahakcrzeugni.~sen 
erläulert werden. In ihr werden die Funktion und die Kategorie 
dieser Inhalts~toffe angegehen. Dieser Listc ~ind auch die toxi­
kologischen Dalen heiwfügen, die dem Hersteller oder Impor­
teur üher diese Inhahs!;lOffe, je nachdem in verhrannter oder 
unvemranmer Form, vorliegen. inshesondere hinsichtlich ihrer 
gesundheitlichen Auswirkungen und unter anderem unter dem 
Ge.~ichl.~punk! jedweder süt"htig machenden Wirkung. Die Liste 
wird in ansteigender Reihenfnlge in Bezug auf das Gewicht 
jedes Inhaltsstoffs des Erzeugnisses aufgestellt. 

Die Anganen nach Unterahsatz 1 sind jährlich vorzulegen. und 
zwar erstmals spätestens zum 31. Dezemher 2002. 

(2) Die Mitgliedstaatcn sor.~en dafür. dass die gemäl< die.~em 
Artikel mitgeteilten Angahen 1.ur Unterrichtung der Verhrau­
cher mit allen geeigneten Mitteln verhreitct werden. Dahei wird 
jedoch dem Schutz der Information üocr hesondere Produkt­
formeln. die ein Geschiiftsgeheimnis damellen, hinreichend 
Rechnung getrdgen. 

(3) Die Mitgliedstaaten so~en dafür. dass für jedes Erzeugni!i 
die liste der InhaltsslOffe unter Angahe des Teer-. Nikotin- und 
Kohlcnmonoxidgehalts verüffendicht wird. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen jährlich aJle nach diesem 
Artikel vorgelegten Angahen und Informationen der Kommis­
sion mit. die sie hei der Erstellung des in Artikel 11 genannten 
Berichts herücksichtigt. 

Artikel 7 

Produklbezeichnungen 

Mit Wirkung an dem 30. Septemher 2003 und unheschadet 
des Artikels 5 Ahsatz ) dürfen Begriffe, Namen. Marken und 
figurative oder sonstige Zeichen. die den Eindruck erwecken, 
dass ein hestimmtes Tahakerzeugnis weniger schädlich als 
andere sei. auf der Verpackung von Tahakerzeugnissen nicht 
verwendet werden. 

Artikel 8 

Tabak zum oralen Gebrauch 

Die Mitgliedstaaten verbieten das Inverkehrhringen von Tahak 
zum ordlen Gehrduch unheschadet des Artikels 1 51 der Akte 
üher den Beitritt Österreichs. Finnlands und Schwedens. 

Artikel 9 

Anpassungsmaßnahmen 

Die Kommission nimmt nach dem Verfahren des Artikels 10 
Ahsatz 2 die folgenden, au(~rund des wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritts angt.'Zeigten Anpassungcn vor: 

a) die der in Artikel 4 au(~eführten Mcssverfahrcn sowie der 
hetreffenden Definitionen: 

h) die der in Anhang J aufgeführten gesundheitsrelevanten 
Warn hinweise auf den Packungen von Tahakerzeugnissen 
sowie der Wechsel häufigkeit dieser Warnhinweise: 

cl die der Kcnm.eichnung zum Zweck der Identifizierung und 
Rückverfol~harkeit von Tahakerzeugni~5en. 

Artikel 10 

Regelungsverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. 

(2) Wird auf die~en Ahsatz Bezug genommen, so gelten die 
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung 
von dessen Artikel 8. 

Der Zeitraum nach Artikel 5 ,\hsatz 6 dc.~ Beschlusses 19991 
468/EG wird auf drei Monate festgeset7.t. 

(3) Der Ausschuss giht sich eine Geschäftsordnung. 

Artikel 11 

Bericht 

Spätestens am 31. Dezemher 2004 und danach alle zwei Jahre 
legt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat 
und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht üher 
die Anwendung dieser Richtlinie vor. 

Zur Erstellung des Berichts nach Ahsatz I wird die Kommis­
sion von wissenschaftlichen und technischen Sachverständigen 
unterstützt, damit sie alle erforderlichen Informationen erlangt. 

Bei der Vorlage des ersten Berichts giht die Kommission inshe­
sondere an, welche Aspekte angeSichts der Entwicklung der 
wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse - einschließ­
lich der Entwicklung der auf internationaler Ehene vereinharten 
Produktnormen und -vorschriften - üherprüft oder weiterent­
wickelt werden müssten; hesondere Aufmerksamkeit gilt dahei 

der weiteren Verringerung der in Artikel 3 Ahsatz 1 vorge­
sehenen Hüchstgehaltswerte: 

etwaigen Zusammenhängen zwischen diesen Gehalten; 

der Verhesserung der gesundheitsrelevanlen Wamhinweisc 
in Bezug auf deren Grölk Position und Formulierung: 

neuen wissenschaftlichen und technischen Informationen in 
Bcwg auf die Etikcttierung und den Aufdruck von Fotogra­
fien oder anderen Ahhildungen auf Zigaretten packungen 
zur Darstellung und Erklärung der gesundheitlichen Folgen 
des Rauchens: 

Methoden. um die toxische Belastung und Schädlichkeit 
realistischer zu hcwerten und 7.U regeln: 

der Bewertung der süchtig machenden Wirkungcn derje­
nigen InnaltsslOffe. die die Sucht fördern: 

der Beurteilung von Tahaker7.cugnissen. die möglicherweise 
weniger schädlich sind: 

der Entwicklung standardisierter Prüfverfanrcn für die 
Messung des Gehalts der Rauchinhaltsstoffe von Zigarcllen 
auger Teer. Nikotin und Kohlenmonoxid: 

den toxikologischen Daten der Inhaltsstoffe. die von den 
Herstellern verlangt werden sollten. und der Art und Weise. 
in der sie getestet werden sollten, damit die Gesundheitshe­
hörden ihre Verwendung hewerten können; 

der Entwicklung von Normen für andere Erzeugnisse als 
Zigaretten. inshesondere für Tahak zum SeIhstfertigen von 
Zigaretten. 
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In dem Bericht werden ferner die Zusammenhänge zwischen 
den in Artikel 5 vorgesehenen Etikettierungsanforderungen und 
dem Verhalten der Verhraucher umersucht. Dem Bericht 
werden Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie heigefügt, 
die die Kommission für nötig erachtet, um sie an die Entwick­
lung im Bereich der Tahakerzeugnisse in dem Maße anzu­
passen. wie es für die Errichtung und das Funktionieren des 
Binnenmarktes erfordcrlkh ist. und um alle auf wissenschaft­
liche Ergehnisse gestützten neuen Entwicklungen sowie 
Entwicklungen zu international vereinharten Produkt normen 
zu herücksichtigen. 

Artikel 12 

Gemeinsame Liste zugelassener Inhaltsstoffe 

Die Kommission wird - im Hinhlick auf das (}rdnungsgemäf~e 
Funktionieren des Binnenmarktes - ersucht, im Rahmen ihres 
ersten Berichts gcmäl, Artikel 11, spätestem am 31. Dezemner 
2004, anhand der gemäg Artikel 6 vorgelegten Angahen einen 
Vorschlag vorzulegen, der eine gemeinsame Liste der für 
Taoakcrzeugnisse zugelassenen Inhahsstoffe, und 7.war unter 
anderem unter Berücksichtigung des Suchtpotenzials dieser 
Stoffe. vorsieht. 

Artikel 13 

Einfuhr. Verkauf und Konsum von Tabakerzeugnissen 

(1) Die Mitgliedstaaten dürfen die Einfuhr. den Verkauf und 
den Konsum von Tahakcrzeugnissen, die dieser Richtlinie 
entsprechen. nicht aus Gründen untersagen oder heschränken. 
die mit der Begrenzung des Teer-. Nikotin- oder Kohlenmono­
xidgehalts von Zigaretten. den gesundheitsrclevamen Warnhin­
weisen und sonstigen Angaoen oder anderen Erfordernissen 
dieser Richtlinie 7.usammenhängen: ausgenommen sind 
MaBnahmen zur Üherprüfung der nach Artikel 4 mitgeteilten 
Angahen. 

(2) Von dieser Richtlinie hleiht das Recht der Mitgliedstaaten 
unoerührt. im Einklang mit dem Vertrag strengere Vorschriften 
für die Herstellung, die Einfuhr. den Verkauf und den Konsum 
von Tahakerzcugnissen hei7.uhehalten oder zu erlassen. die sie 
7.um Schutz der Gesundheit für erforderlich hahen. soweit diese 
strengeren Vorschriften nicht in Widerspruch zu dieser Richt­
linie stehen. 

(3) Inshesondere können die Mitgliedstaaten his zur Erstel­
lung der gemeinsamen Liste der Inhaltsstoffe gemäß Artikel 12 
das Verhot der Verwendung von Inhahsstoffcn vorsehen. die 
die süchtig machende Wirkung von Tahakcrzeugnissen 
verstärken. 

Artikel 14 

Durchführung 

(1) Unhcschadet des Artikels 15 Ahsatz 1 erlassen die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Rcchts- und Verwaltungwor­
schriften. um dieser Richtlinie his zum 30. Septemher 2002 

nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich 
davon in Kenntnis. 

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen. 
nehmen sie in den Vorschriften selhst oder durch einen 
Hinweis hei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Ein7.c1heiten der Bezug­
nahme. 

(2) Erzeugnisse. die dieser Richtlinie nicht entsprechen, 
dürfen noch während eines Jahres nach dem in Ahsatz I 
genannten Zeitpunkt vermarktet werden. 

(3) Ahweichend von Ahsatz 2 durfen andere Erzeugnisse als 
Zigaretten, die den Bestimmungen dieser Richtlinie nicht 
entsprechen. noch his zu zwei Jahren nach dem in Ahsal7. I 
genannten Zeitpunkt vermarktet werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der innerstaatlichen Rechtworschriflen mit, die sie auf dem 
unter diese Richtlinie fallenden Gehiet erlassen. 

Artikel 15 

Aufhebung 

Die Richtlinien R9!622/EWG und 90/239/EWG werden unhe­
schadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
in Anhang 11 genannten Fristen für die Umsetzung und den 
Beginn der Anwendung aufgehohen. 

Verweisungen auf die aufgehohenen Richtlinien gelten als 
Verweisungen auf die vorliegende Richtlinie und sind entspre­
chend der Uhereinstimmungstahdle in Anhang 111 zu lesen. 

Artikel 16 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts­
blatt der Europäischcn Gemeinschaften in Kraft. 

Artikel 17 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichte!. 

Geschehen zu Luxemhurg am s. Juni 2001. 

Im Namell dc~ Europäischen 
Parlaments 

Die Präsidclllin 

N. FONTAINE 

1m Namen des Rates 

Der Präsident 

I.. ENGQVIST 
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1. Raucher srerbl'n früher. 

Amtshlatt der Europäischen Gemeinschaften 

ANHANG I 

LiSle ergänzender gesundheilSreJevilmer Wamhinweise 

{nach Artikel S A\15at7. 1 Buchstabe oll 

2. Rauchen führt zur Verslopfung der Arterien lind verursachl Heninfarkle und Schlaganfiille. 

,. Rauchen verunach, lüdlichen lun.~enkreh.~. 

4. Rauchl'n in der Schwangcrschafl schadel Ihrem Kind. 

S. Schül;:en Sie Kinder - IA1~sen Sie sie nicht Ihrt'n Tahakrauch einatmen! 

6. Ihr Anl oder Apolheker kann Ihnen dahei helfen. das Rauchen aufzugeben. 

7. Rauchen machl sehr schnell ahhängig: Fangen Sie gar nicht erst an! 

S. Wer da.~ Rauchen aufgibt. verringert das Risiko tödlicher Her:r.- und lungenerhankungen. 

9. Rauchen kann 7.U einem langsamen und schmenhaflen Tod führen. 

10. Hier finden Sie Hilfe. wenn Sie das Rauchen aufgehen möchten: {Telefonnummer/Postanschriflllmernetadresse/ 
Befragen Sie Ihren Arl.t oder Apotheker). 

11. Rauchen kann zu Durchhlutungsstörungen führen und verursacht Impoten;:. 

12. Rauchen lässt Ihre Haut allern. 

1 ,. Rauchen kann die Spermalo;:ocll schädigen und schränkt die Fruchtharkeit ein. 

14. Rauch enth;ih Renzol. Nilro~amine. Formaldehyd und Blausäure. 

ANHANG 11 

Frislen für die Umsetzung und Durchführung aufgehobener Richtlinien 

(Arlikel 1 5) 

Ricllllin;" FriSlen (ür die Umsetzung Fristen (ur die Anwendung 

89/622/Ewe; (ABI. I. 359 vom 8.12.1989, S. 1) 

90!239/EWG (ABL l 1 37 vom 30.5.1990. 
S. 36) 

92/4 t /EWe; (ARI. L 1 5 R vom 1 1.6.1992, S. 10) 

(') fur .n" Jl.litgli .. d>taal<'11 auf",r Gri",'helllan,1 
F) AU.'inJhmere.Relull~ nur für Griec.:henl'H1\.1. 

1. Juli 1990 

111. November 1991 

1. juli 1992 

31. Dezemher 1991 

31. Oezemher 1992 

31. Dezemher 1993 

3L Dezemher 1992 (') 

3L Deumber 1997 (') 

}I. Dezember 1992 (') 

31. Dezember 1998 (') 

l1. Dezemher 2000 f) 

31. Dezember 1006 (') 

1. Juli 1991 

I. Januar 1994 

31. Dezemher 1994 

L 194/33 
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\'orli~~ndf Ridltrini~ 

,·'ruh-I 

Artikel Nummern l. 1 und } 

Artikel Nummer 4 

Artikel Nummer 

Artikel ,'''salz 

Artikel ""salz 

Artikel 4 Ahsal"!. Umerab~17. 

Artikel 4 Al>satz Unterah"alz 

Artikel 4 Ahsäl7.c 2 Oi!i 5 

Artikel A"salz 

Arrikd Ahsatz Unlcrah~lz I 

Artikel Ahsatz Unrerabsatz 
Buchstil"e a) 

i\nikd 5 Absatz 2 Umeransatz 
BuchsIahe h) 

Artikel Ahsalz 2 Unrerabsatz 2 
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